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Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung  
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3056 Stadtverwaltung Trebsen
Druckliste: F60014

05.02.2025 11:20:58Vermögensrechnung (Bilanz) zu
§ 51 SächsKomHVO Seite 1 von 3

Haushaltsjahr: 2020

Folgeseite:  2

Haushaltsjahr
00 - 12 / 20

EUR

Vorjahr
00 - 12 / 19

EURAktiva

1. Anlagevermögen 22.959.173,92 23.050.725,46
  a) Immaterielle Vermögensgegenstände 5.723,84 1.265,44
  b) Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen 0,00 0,00
  c) Sachanlagevermögen 20.156.960,87 20.283.028,19
    aa) Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte an solchen
1.102.556,62 1.099.251,22

    bb) Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche              
Rechte an solchen

8.126.509,34 8.500.148,66

    cc) Infrastrukturvermögen 9.267.773,71 9.285.690,89
    dd) Bauten auf fremden Grund und Boden 0,00 0,00
    ee) Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler 232.389,00 232.389,00
    ff) Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 1.106.910,63 899.058,83
    gg) Betriebs- und Geschäftsausstattung, Tiere 177.470,96 131.839,23
    hh) Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 143.350,61 134.650,36
  d) Finanzanlagevermögen 2.796.489,21 2.766.431,83
    aa) Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00
    bb) Beteiligungen 2.796.489,21 2.766.431,83
    cc) Sondervermögen 0,00 0,00
    dd) Ausleihungen 0,00 0,00
    ee) Wertpapiere 0,00 0,00
2. Umlaufvermögen 7.361.328,45 6.136.868,52
  a) Vorräte 6.165,11 6.210,27
  b) Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus

Transferleistungen
169.578,28 464.229,38

  c) Privatrechtliche Forderungen, Wertpapiere des
Umlaufvermögens

106.565,93 28.215,95

  d) Liquide Mittel 7.079.019,13 5.638.212,92
3. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 3.469,04 3.505,56
  a) Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 3.469,04 3.505,56
4. Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00
  a) Nicht durch Kapitalposition gedeckter Fehlbetrag 0,00 0,00

Summe Aktiva 30.323.971,41 29.191.099,54
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3056 Stadtverwaltung Trebsen
Druckliste: F60014

05.02.2025 11:20:58Vermögensrechnung (Bilanz) zu
§ 51 SächsKomHVO Seite 2 von 3

Haushaltsjahr: 2020

Folgeseite:  3

Haushaltsjahr
00 - 12 / 20

EUR

Vorjahr
00 - 12 / 19

EURPassiva

1. Kapitalposition 18.188.909,47 17.745.657,56
  a) Basiskapital 12.854.866,25 13.037.342,14

darunter: Betrag des Basiskapitals, der gemäß § 72
Absatz 3 Satz 4 der Sächsischen Gemeindeordnung
nicht zur Verrechnung herangezogen werden darf

4.476.022,13 4.476.022,13

  b) Rücklagen 5.334.043,22 4.708.315,42
    aa) Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen

Ergebnisses
4.708.315,42 4.708.315,42

darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO

0,00 0,00

    bb) Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 625.727,80 0,00
darunter: Betrag der Rücklage aus der Verrechnung
gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO
einschließlich der Übertragung gemäß § 24 Absatz 3
Satz 2 SächsKomHVO

182.475,89 0,00

    cc) Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden
Zuwendungen

0,00 0,00

    dd) Zweckgebundene und sonstige Rücklagen 0,00 0,00
  c) Fehlbeträge 0,00 0,00
    aa) Jahresfehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses und

Vortrag von Fehlbeträgen des ordentlichen
Ergebnisses aus den Vorjahren

0,00 0,00

    bb) Jahresfehlbetrag des Sonderergebnisses und Vortrag
von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus den
Vorjahren

0,00 0,00

2. Sonderposten 9.900.313,38 9.898.293,95
  a) Sonderposten für empfangene Investitionszuwendungen 9.584.973,06 9.499.718,62

  b) Sonderposten für Investitionsbeiträge 300.315,01 312.696,75
  c) Sonderposten für den Gebührenausgleich 0,00 0,00
  d) Sonstige Sonderposten 15.025,31 85.878,58
3. Rückstellungen 2.104.038,35 1.023.097,37
  a) Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der

Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit
94.627,89 69.186,91

  b) Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von
Deponien

0,00 0,00

  c) Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten und
sonstige Umweltschutzmaßnahmen

0,00 0,00

  d) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus der
steuerkraftabhängigen Umlage nach § 25a des
Sächsischen Finanzausgleichsgesetzes

1.053.000,00 0,00

  e) Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten
aufgrund von Steuerschuldverhältnissen

0,00 0,00

  f) Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus
anhängigen Gerichts- und Verwaltungsverfahren sowie
aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich
gleichkommenden Rechtsgeschäften

905.310,46 905.310,46
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3056 Stadtverwaltung Trebsen
Druckliste: F60014

05.02.2025 11:20:58Vermögensrechnung (Bilanz) zu
§ 51 SächsKomHVO Seite 3 von 3

Haushaltsjahr: 2020

  Ende der Druckliste

Haushaltsjahr
00 - 12 / 20

EUR

Vorjahr
00 - 12 / 19

EURPassiva

  g) Rückstellungen für unterlassene Aufwendungen für
Instandhaltung im Haushaltsjahr

0,00 0,00

  h) Rückstellungen für sonstige vertragliche oder
gesetzliche Verpflichtungen zur Gegenleistung
gegenüber Dritten, die im laufenden Haushaltsjahr
wirtschaftlich begründet wurden und die der Höhe nach
noch nicht genau bekannt sind, sofern sie erheblich sind

51.100,00 48.600,00

  i) Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden
Geschäften und aus laufenden Verfahren

0,00 0,00

  j) Sonstige Rückstellungen 0,00 0,00
4. Verbindlichkeiten 120.534,01 512.077,91
  a) Verbindlichkeiten in Form von Anleihen 0,00 0,00
  b) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 0,00 28.561,68
  c) Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen wirtschaftlich

gleichkommenden Rechtsgeschäften
0,00 0,00

  d) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 64.245,82 50.503,57
  e) Verbindlichkeiten aus Transferleistungen -5.015,04 842,50
  f) Sonstige Verbindlichkeiten 61.303,23 432.170,16
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 10.176,20 11.972,75
  a) Passive Rechnungsabgrenzungsposten 10.176,20 11.972,75

Summe Passiva 30.323.971,41 29.191.099,54

Summe Aktiva 30.323.971,41 29.191.099,54

Summe Passiva 30.323.971,41 29.191.099,54

Saldo 0,00 0,00

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M13   Vermögensrechnung: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen
HH-Jahr: 2020 Listenauswahl . von: 0 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 0 Listen-Nr.: 1-
Vermögensrechnung (Bilanz) Listentyp: B
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l3056003'); bis = 13; VJ bis =
13; VJ von = 0; . von = 0; Ausweis Nullpositionen = an; Listen-Nr. = 1; Listentyp = B;
Positionsnachweis = an
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3056 Stadtverwaltung Trebsen
Druckliste: F60012 EFRG

05.02.2025 11:18:35Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020 Seite 1 von 3

Folgeseite:  2

Planansatz1 des 
Haushaltsjahres

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ist/Ansatz

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

Ergebnis des
Vorjahres

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres (Spalte 4 ./. Spalte 3)

EUR
1 2 3 4 5

01 - 12 / 19 01 - 12 / 20 01 - 12 / 20V,01-12,ÜA,B/20

1     Steuern und ähnliche Abgaben 2.986.200,21 3.530.250 3.530.250 3.088.967,58 441.282,42
    darunter: Grundsteuern A, B, C und D 396.875,29 406.850 406.850 417.206,29 -10.356,29
                   Gewerbesteuer 1.107.445,49 1.600.000 1.600.000 1.220.576,93 379.423,07
                   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.207.258,71 1.230.700 1.230.700 1.151.865,52 78.834,48
                   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 258.131,17 276.100 276.100 283.155,98 -7.055,98

2 + Zuweisungen und Umlagen nach Arten sowie aufgelöste Sonderposten 2.028.982,13 2.560.953 2.550.753 2.489.783,40 60.969,60
    darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 79.500 323.510 323.510 393.920,02 -70.410,02
                   sonstige allgemeine Zuweisungen 2.545,62 2.540 2.540 2.516,58 23,42
                   allgemeine Umlagen 0 0 0 0 0
                   aufgelöste Sonderposten 408.765,96 442.703 442.703 422.734,71 19.968,29

3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 57.796,94 69.562 69.562 42.886,45 26.675,55
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 62.405,55 62.065 62.065 66.178,97 -4.113,97
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 336.945,76 406.120 461.120,85 427.224,01 33.896,84
7 + Zinsen und sonstige Finanzerträge 54.023,70 54.022 54.022 54.023,79 -1,79
8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
9 + sonstige ordentliche Erträge 141.314,82 464.925 464.925 144.053,72 320.871,28

10 = ordentliche Erträge (Nummer 1 bis 9) 5.667.669,11 7.147.897 7.192.697,85 6.313.117,92 879.579,93
11     Personalaufwendungen 903.943,41 1.051.210 1.051.210 1.007.853,50 43.356,50

    darunter: Zuführungen zu Rückstellungen für Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im
Rahmen der Altersteilzeit

19.160 83.430 83.430 83.430 0

12 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 1.692.835,59 1.756.910 1.850.144,54 1.163.322,27 686.822,27
14 + Abschreibungen im ordentlichen Ergebnis 765.334,52 853.067 853.067 790.665,14 62.401,86
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 14.947,92 14.770 14.770 14.307,06 462,94
16 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitions-

förderungsmaßnahmen
3.989.470,86 4.199.460 4.210.946,30 5.090.387,98 -879.441,68

    darunter : Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionsförderungsmaßnahmen 0 0 0 0 0
17 + sonstige ordentliche Aufwendungen 303.345,32 360.870 433.552,32 363.688,22 69.864,10
18 = ordentliche Aufwendungen (Nummern 11 bis 17) 7.669.877,62 8.236.287 8.413.690,16 8.430.224,17 -16.534,01
19 = ordentliches Ergebnis (Nummer 10 ./. Nummer 18) -2.002.208,51 -1.088.390 -1.220.992,31 -2.117.106,25 896.113,94
20     außerordentliche Erträge 60.065,01 314.000 339.000 2.705.571,99 -2.366.571,99
21     außerordentliche Aufwendungen 14.514,97 84.602 84.602 145.213,83 -60.611,83
22 = Sonderergebnis (Nummer 20 ./. Nummer 21) 45.550,04 229.398 254.398 2.560.358,16 -2.305.960,16
23 = Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag (Nummer 19 + 22) -1.956.658,47 -858.992 -966.594,31 443.251,91 -1.409.846,22
24     Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren 0 0 0 0 0
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3056 Stadtverwaltung Trebsen
Druckliste: F60012 EFRG

05.02.2025 11:18:35Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020 Seite 2 von 3

Folgeseite:  3

Planansatz1 des 
Haushaltsjahres

Ertrags- und Aufwandsarten

Vergleich
Ist/Ansatz

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

Ergebnis des
Vorjahres

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres (Spalte 4 ./. Spalte 3)

EUR
1 2 3 4 5

01 - 12 / 19 01 - 12 / 20 01 - 12 / 20V,01-12,ÜA,B/20

25     Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren 0 0 0 0 0
26     Verrechnung eines Fehlbetrages im ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3        

Satz 3 SächsGemO
390.724,24 228.711 228.711 182.475,89 46.235,11

27     Verrechnung eines Fehlbetrages im Sonderergebnis mit dem Basiskapital gemäß § 72 Absatz 3
Satz 3 SächsGemO

0 0 0 0 0

28 = verbleibendes Gesamtergebnis [(Nummer 23 + 26 + 27) ./. (Nummer 24 + 25) -1.565.934,23 -630.281 -737.883,31 625.727,80 -1.363.611,11
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3056 Stadtverwaltung Trebsen
Druckliste: F60012 EFRG

05.02.2025 11:18:35Ergebnisrechnung Planvergleich zu § 48 SächsKomHVO
Haushaltsjahr 2020 Seite 3 von 3

  Ende der Druckliste

nachrichtlich: Verwendung des Jahresergebnisses

Betrag in EUR

1 Überschuss des ordentlichen Ergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses eingestellt wird 0

1 darunter:    Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO 0

2 Überschuss des Sonderergebnisses, der in die Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses eingestellt wird -625.727,80

2 darunter:    Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses aus Verrechnungen gemäß § 72 Absatz 3 Satz 3 SächsGemO -182.475,89

3 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses verrechnet wird 0

4 Fehlbetrag des Gesamtergebnisses, der mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses verrechnet wird 0

5 Fehlbetrag des ordentlichen Ergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist 0

6 Fehlbetrag des Sonderergebnisses, der auf die Folgejahre vorzutragen ist 0

1     ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes

Druckparameter: 69 = 3 HH- Rechnung \ M11 Ergebnisrechnung: Mandant: 3056 Stadtverwaltung Trebsen HH-Jahr: 2020 Listenauswahl . von: 1 bis: 13 VJ bis: 13 VJ von: 1 . von: 1 bis: 13 Startseite: 1 Listen-Nr.: 3-
Ergebnisrechnung Listentyp: E
(zuzüglich der Einschränkungen aus der Nutzerverwaltung für 'l3056003'); VJ von = 1; VJ bis = 13; . von = 1; bis = 13; . von = 1; bis = 13; mit Rest aus Vorjahr = an; mit Budgetumbuchungen = an; mit
ÜPL/APL = an; mit Ansatz Plan/Nachtrag = an; Ausweis Nullpositionen = an; Startseite = 1; Listen-Nr. = 3; Listentyp = E; Positionsnachweis = an
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3056 Stadtverwaltung Trebsen
Druckliste: F60012 EFRG

14.11.2024 11:30:23Finanzrechnung Planvergleich zu § 49 der Sächsischen Kommunalhaushaltsverordnung
Haushaltsjahr 2020 Seite 1 von 3

Folgeseite:  2

Planansatz1 des 
Haushaltsjahres

Ein- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ist/Ansatz

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

Ergebnis des
Vorjahres

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres (Spalte 4 ./. Spalte 3)

EUR
1 2 3 4 5

01 - 12 / 19 01 - 12 / 20 01 - 12 / 20V,01-12,ÜA,B/20

1     Steuern und ähnliche Abgaben 2.911.479,00 3.530.250,00 3.530.250,00 3.129.102,70 -401.147,30
    darunter: Grundsteuern A und B 397.679,43 406.850,00 406.850,00 412.841,14 5.991,14
                   Gewerbesteuer 1.034.893,67 1.600.000,00 1.600.000,00 1.292.638,04 -307.361,96
                   Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.207.690,99 1.230.700,00 1.230.700,00 1.135.316,76 -95.383,24
                   Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 254.297,35 276.100,00 276.100,00 272.329,63 -3.770,37

2  + Zuwendungen und Umlagen für laufende Verwaltungstätigkeit 1.558.472,12 2.118.250,00 2.108.050,00 4.548.134,62 2.440.084,62
    darunter: allgemeine Schlüsselzuweisungen 0,00 323.510,00 323.510,00 323.504,00 -6,00
                   sonstige allgemeine Zuweisungen 2.545,62 2.540,00 2.540,00 2.408.136,19 2.405.596,19
                   allgemeine Umlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3  + sonstige Transfereinzahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4  + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, ausgenommen Investitionsbeiträge 54.676,57 69.562,00 69.562,00 35.642,72 -33.919,28
5  + privatrechtliche Leistungsentgelte 57.148,10 62.065,00 62.065,00 56.698,68 -5.366,32
6  + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 311.876,08 406.120,00 461.120,85 413.149,60 -47.971,25
7  + Zinsen und ähnliche Einzahlungen 54.026,85 120.022,00 120.022,00 55.100,86 -64.921,14
8  + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 116.636,58 114.000,00 114.000,00 125.895,39 11.895,39
9  = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 1 bis 8) 5.064.315,30 6.420.269,00 6.465.069,85 8.363.724,57 1.898.654,72

10     Personalauszahlungen 925.111,82 1.025.220,00 1.025.220,00 982.412,52 -42.807,48
11  + Versorgungsauszahlungen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12  + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 1.672.279,73 1.756.910,00 1.850.144,54 1.193.128,50 -657.016,04
13  + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 14.947,92 14.770,00 14.770,00 75.014,97 60.244,97
14  + Transferauszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.116.128,71 4.199.460,00 4.210.946,30 4.052.822,07 -158.124,23
15  + sonstige haushaltswirksame Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 305.506,64 360.870,00 433.552,32 363.128,99 -70.423,33
16  = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nummer 10 bis 15) 7.033.974,82 7.357.230,00 7.534.633,16 6.666.507,05 -868.126,11
17  = Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit als Zahlungsmittelüberschuss/bedarf (Nummer 9 ./.

Nummer 16)
-1.969.659,52 -936.961,00 -1.069.563,31 1.697.217,52 2.766.780,83

18     Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 298.207,34 166.600,00 612.549,00 228.854,03 -383.694,97
19  + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit 4.244,38 0,00 0,00 616,57 616,57
20  + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen

Vermögensgegenständen
2.570,50 248.000,00 248.000,00 251.455,50 3.455,50

22  + Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen 0,00 0,00 25.000,00 0,00 -25.000,00
23  + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des

Umlaufvermögens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

24  + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25  = Einzahlungen für Investitionstätigkeit (Nummern 18 bis 24) 305.022,22 414.600,00 885.549,00 480.926,10 -404.622,90
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Planansatz1 des 
Haushaltsjahres

Ein- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ist/Ansatz

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

Ergebnis des
Vorjahres

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres (Spalte 4 ./. Spalte 3)

EUR
1 2 3 4 5

01 - 12 / 19 01 - 12 / 20 01 - 12 / 20V,01-12,ÜA,B/20

26     Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen 1.376,12 0,00 0,00 5.057,60 5.057,60
27  + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und sonstigen unbeweglichen

Vermögensgegenständen
17.690,13 29.000,00 51.100,00 33.422,08 -17.677,92

28  + Auszahlungen für Baumaßnahmen 121.681,51 308.500,00 1.013.060,06 285.061,49 -727.998,57
29  + Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen 20.699,47 25.950,00 381.727,25 382.642,41 915,16
30  + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen und von Wertpapieren des Umlaufvermögens 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31  + Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32  + Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33  = Auszahlungen für Investitionstätigkeit (Nummer 26 bis 32) 161.847,23 363.450,00 1.445.887,31 706.183,58 -739.703,73

   nachrichtlich: Auszahlungen für den Tilgungsanteil der Zahlungsverpflichtungen aus kreditähnlichen
Rechtsgeschäften (Tilgungszahlungen, die nicht in Position 38 enthalten sind)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34  = Zahlungsmittelsaldo aus Investitionstätigkeit (Nummer 25 ./. Nummer 33) 143.174,99 51.150,00 -560.338,31 -225.257,48 335.080,83
35  = Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf (Nummer 17 + 34) -1.826.484,53 -885.811,00 -1.629.901,62 1.471.960,04 3.101.861,66
36     Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden

Rechtsgeschäften für Investitionen
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37     Einzahlungen aus sonstiger Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38     Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

für Investitionen
54.453,00 28.562,00 28.562,00 28.561,68 -0,32

    darunter: Auszahlungen im Rahmen von Umschuldungen 0,00 0,00
                   Auszahlungen für außerordentliche Tilgung 0,00 0,00

39     Auszahlungen für die Tilgung sonstiger Wertpapierverschuldung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40  = Zahlungsmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit [(Nummer 36 + 37) ./. (Nummer 38 + 39)] -54.453,00 -28.562,00 -28.562,00 -28.561,68 0,32
41  = Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr (Nummer 35 + 40) -1.880.937,53 -914.373,00 -1.658.463,62 1.443.398,36 3.101.861,98
42     Einzahlungen aus Darlehensrückflüssen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43     Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44     Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern 30.011,64 58.890,89
45     Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern 27.291,31 61.483,04
46     Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen [(Nummer 42 + 44) ./. (Nummer 43 + 45)] 2.720,33 -2.592,15
47  = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr (Nummer 41 + 46) -1.878.217,20 1.440.806,21
48     Einzahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 1.210.749,00 1.210.749,00
49     Auszahlungen aus übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre 2.135.591,00 2.135.591,00
50  = Überschuss oder Bedarf an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 41 + 42) ./. (Nummer 43) +

(Nummer 48) ./. (Nummer 49)]
-924.842,00 -924.842,00

51     Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52     Auszahlungen für die Tilgung von Kassenkrediten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Planansatz1 des 
Haushaltsjahres

Ein- und Auszahlungsarten

Vergleich
Ist/Ansatz

Ist-Ergebnis des
Haushaltsjahres

Ergebnis des
Vorjahres

Fortgeschriebener
Ansatz des

Haushaltsjahres (Spalte 4 ./. Spalte 3)

EUR
1 2 3 4 5

01 - 12 / 19 01 - 12 / 20 01 - 12 / 20V,01-12,ÜA,B/20

53  = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln im Haushaltsjahr [(Nummer 47 + 51) ./. (Nummer 52)
beziehungsweise (Nummer 50 + 51) ./. (Nummer 52)] -1.878.217,20 -1.839.215,00 -2.583.305,62 1.440.806,21

54     Bestand an liquiden Mitteln zu Beginn des Haushaltsjahres (ohne Kassenkredite und Kontokorrent-
verbindlichkeiten)

7.516.430,12 5.638.212,92 5.638.212,92 5.638.212,92 0,00

    darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00 0,00

55  = Bestand an liquiden Mitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nummer 53 + 54) 5.638.212,92 3.798.997,92 3.054.907,30 7.079.019,13
    darunter: Bestand an fremden Finanzmitteln 0,00 0,00
nachrichtlich: Betrag der Auszahl. für die ordentli. Kredittilg. und des Tilgungsant. der Zahlungsverpfl. aus
kreditähnl. Rechtsgeschäften einschli. der als Invest.auszahl. veranschlagten Tilgungsant. der
Zahlungsverpfl. aus kreditähnl. Rechtsgeschäften

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

nachrichtlich: Betrag der verfügbaren Mittel gemäß § 72 Absatz 4 Satz 2 der Sächsischen Gemeinde-ordnung 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzahlungen und Auszahlungen dürfen nicht miteinander verrechnet werden!

1     ursprünglicher Planansatz, gegebenenfalls in der Fassung eines Nachtragshaushaltes
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Kommunaler Prüfungsvermerk des Wirtschaftsprüfers 

 

 
An die Stadt Trebsen/Mulde: 
 
Prüfungsurteile 

 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadt Trebsen/Mulde - bestehend aus der 
Vermögensrechnung zum 31. Dezember 2020 und der Ergebnis- und Finanzrechnung für das 
Haushaltsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 örtlich geprüft.  
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der örtlichen Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
• wurde(n) im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses   

 bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der 
Vermögensverwaltung vorschriftsmäßig verfahren, 

 die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig begründet 
und belegt, 

 das Vermögen, die Kapitalposition, die Sonderposten, die Rechnungsabgrenzungs-
posten und die Schulden richtig nachgewiesen 

• entspricht der Jahresabschuss zum 31. Dezember 2020 unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung und unter Berücksichtigung der Erleichterungen gemäß § 
88 Abs. 5 SächsGemO den gemeinderechtlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften des 
Freistaates Sachsen. Wir weisen darauf hin, dass aufgrund des fehlenden 
Rechenschaftsberichts sowie der Anlagen des Anhangs ein vollständiges Bild der 
Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage nicht gewährleistet werden kann. Aufgrund der 
gesetzlichen Vorgaben und unter Berücksichtigung der Aufstellungserleichterungen ist der 
Jahresabschluss dennoch vollständig.  

• wurde der Haushaltsplan eingehalten. 
 
Wir erklären, dass unsere örtliche Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat. 
 
Der Prüfungsvermerk wird ohne Einschränkungen erteilt. 
  



 

 

 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere örtliche Prüfung des Jahresabschlusses nach § 104 (1) SächsGemO in 
Anlehnung an die Grundsätze ordnungsgemäßer Abschlussprüfung und der vom Institut der 
Rechnungsprüfer (IDR) herausgegebenen Prüfungsleitlinien sowie unter Berücksichtigung der 
SächsKomPrüfVO vorgenommen. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die örtliche Prüfung des 
Jahresabschlusses“ unseres Prüfungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind in 
Übereinstimmung mit den berufsrechtlichen Vorschriften unabhängig und haben unsere 
Prüfung unter Beachtung unserer sonstigen Berufspflichten vorgenommen. Wir sind der 
Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss zu dienen. 
 
 
Verantwortung des Hauptverwaltungsbeamten und der Fachbediensteten für das Finanzwesen 

der Stadt Trebsen/Mulde für den Jahresabschluss 

 
Der Hauptverwaltungsbeamte und die Fachbedienstete für das Finanzwesen sind 
verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den gemeinderechtlichen 
Rechtsund Verwaltungsvorschriften des Freistaates Sachsen in allen wesentlichen Belangen 
entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Trebsen/Mulde vermittelt. Ferner sind der 
Hauptverwaltungsbeamte und die Fachbedienstete für das Finanzwesen verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger 
Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist. 
 
Die Stadt hat die örtliche Rechnungsprüfung gemäß § 5 SächsKomPrüfVO bei deren Aufgaben 
zu unterstützen. 
 
 

Verantwortung des Wirtschaftsprüfers für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen 
ist, den gemeinderechtlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Freistaates Sachsen 
entspricht und die geforderten Angaben zutreffend darstellt sowie einen Prüfungsvermerk zu 
erteilen, der unsere Prüfungsurteile beinhaltet. 
 

Während der örtlichen Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine 
kritische Grundhaltung. 
 
 

  



 

 

Darüber hinaus  

 

• identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss, planen und führen 
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser 
Prüfungsurteil zu dienen. 

• gewinnen wir ein Verständnis von dem für die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystems, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur 
Wirksamkeit dieses Systems abzugeben. 

• beurteilen wir die Angemessenheit der von dem Hauptverwaltungsbeamten und der 
Fachbediensteten für das Finanzwesen angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie 
die Vertretbarkeit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden 
Angaben. 

• beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt. 

 
 
Leipzig, den 5. Februar 2025 
 

 

TERPITZ BAST RONNEBERGER GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Steuerberatungsgesellschaft 
 

  

  

  

  

 
gez. Terpitz 

Wirtschaftsprüfer 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Auftragsbedingungen 





 

Besondere Auftragsbedingungen für Prüfungen und prüfungsnahe Leistungen 
 

Terpitz Bast Ronneberger GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft 

 
Stand: 1. September 2021 

 
 

Präambel 

Diese Auftragsbedingungen der Terpitz Bast Ronneber-
ger GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Steuerbera-
tungsgesellschaft (nachfolgend Gesellschaft) ergänzen 
und konkretisieren die vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
e. V. (IDW) herausgegebenen Allgemeinen Auftragsbe-
dingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaften (in der dem Auftragsbestätigungsschrei-
ben beigefügten Fassung) und sind diesen gegenüber 
vorrangig anzuwenden. Sie gelten nachrangig zu einem 
Auftragsbestätigungsschreiben. Das Auftragsbestäti-
gungsschreiben zusammen mit allen Anlagen bildet die 
„Sämtlichen Auftragsbedingungen“. 

A. Ergänzende Bestimmungen für Abschluss-
prüfungen nach § 317 HGB und vergleichbare Prü-
fungen nach nationalen und internationalen Prü-
fungsgrundsätzen 

Die Gesellschaft wird die Prüfung gemäß § 317 HGB und 
unter Beachtung der vom IDW festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung (GoA) 
durchführen. Dementsprechend wird die Gesellschaft die 
Prüfung unter Beachtung der Grundsätze gewissenhafter 
Berufsausübung so planen und anlegen, dass Unrichtig-
keiten und Verstöße, die sich auf den Prüfungsgegen-
stand laut Auftragsbestätigungsschreiben wesentlich 
auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. 

Die Gesellschaft wird alle Prüfungshandlungen durch-
führen, die sie den Umständen entsprechend für die 
Beurteilung als notwendig erachtet und prüfen, in welcher 
Form der in § 322 HGB respektive den GoA vorgesehene 
Vermerk zum Prüfungsgegenstand erteilt werden kann. 
Über die Prüfung des Prüfungsgegenstands wird die 
Gesellschaft in berufsüblichem Umfang berichten. Um 
Art, Zeit und Umfang der einzelnen Prüfungshandlungen 
in zweckmäßiger Weise festzulegen, wird die Gesell-
schaft , soweit sie es für erforderlich hält, das System der 
rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollen prüfen 
und beurteilen, insbesondere soweit es der Sicherung 
einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung dient. Wie 
berufsüblich, wird die Gesellschaft die Prüfungshandlun-
gen in Stichproben durchführen, sodass ein unvermeidli-
ches Risiko besteht, dass auch bei pflichtgemäß durch-
geführter Prüfung selbst wesentliche falsche Angaben 
unentdeckt bleiben können. Daher werden z.B. Unter-
schlagungen und andere Unregelmäßigkeiten durch die 
Prüfung nicht notwendigerweise aufgedeckt. Die Gesell-
schaft weist darauf hin, dass die Prüfung in ihrer Zielset-
zung nicht auf die Aufdeckung von Unterschlagungen 
und anderen Unregelmäßigkeiten, die nicht Übereinstim-
mung des Prüfungsgegenstands mit den maßgebenden 
Rechnungslegungsgrundsätzen betreffen, ausgerichtet 
ist. Sollte die Gesellschaft jedoch im Rahmen der Prüfung 
derartige Sachverhalte feststellen, wird dem Auftraggeber 
dies unverzüglich zur Kenntnis gebracht. Es ist Aufgabe 
der gesetzlichen Vertreter des Auftraggebers, wesentli-
che Fehler im Prüfungsgegenstand zu korrigieren 

 

und der Gesellschaft gegenüber in der Vollständigkeits-
erklärung zu bestätigen, dass die Auswirkungen etwaiger 
nicht korrigierter Fehler, die von uns während des aktuel-
len Auftrags festgestellt wurden sowohl einzeln als auch 
in ihrer Gesamtheit für den Prüfungsgegenstand unwe-
sentlich sind. 

B. Auftragsverhältnis 

Unter Umständen werden der Gesellschaft im Rahmen 
des Auftrages und zur Wahrnehmung der wirtschaftlichen 
Belange des Auftraggebers unmittelbar mit diesem zu-
sammenhängende Dokumente, die rechtliche Relevanz 
haben, zur Verfügung gestellt. Die Gesellschaft stellt 
ausdrücklich klar, dass sie weder eine Verpflichtung zur 
rechtlichen Beratung bzw. Überprüfung hat, noch, dass 
dieser Auftrag eine allgemeine Rechtsberatung beinhal-
tet; daher hat der Auftraggeber auch eventuell im Zu-
sammenhang mit der Durchführung dieses Auftrages von 
der Gesellschaft zur Verfügung gestellte Muster-
formulierungen zur abschließenden juristischen Prüfung 
seinem verantwortlichen Rechtsberater vorzulegen. Der 
Auftraggeber ist verantwortlich für sämtliche Geschäfts-
führungsentscheidungen im Zusammenhang mit den 
Leistungen der Gesellschaft sowie die Verwendung der 
Ergebnisse der Leistungen und die Entscheidung dar-
über, inwieweit die Leistungen der Gesellschaft für eige-
ne interne Zwecke des Auftraggebers geeignet sind. 

C. Informationszugang 

Es liegt in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter 
des Auftraggebers, der Gesellschaft einen uneinge-
schränkten Zugang zu den für den Auftrag erforderlichen 
Aufzeichnungen, Schriftstücken und sonstigen Informati-
onen zu gewährleisten. Das Gleiche gilt für die Vorlage 
zusätzlicher Informationen (z.B. Geschäftsbericht, Fest-
stellungen hinsichtlich der Entsprechenserklärung gemäß 
§ 161 AktG), die vom Auftraggeber zusammen mit dem 
Abschluss sowie ggf. dem zugehörigen Lagebericht ver-
öffentlicht werden. Der Auftraggeber wird diese rechtzei-
tig vor Erteilung des Bestätigungsvermerks bzw. unver-
züglich sobald sie vorliegen, zugänglich machen. Sämtli-
che Informationen, die der Gesellschaft vom Auftragge-
ber oder in seinem Auftrag zur Verfügung gestellt werden 
(„Auftraggeber-Informationen“), müssen vollständig sein.  

D. Mündliche Auskünfte 

Soweit der Auftraggeber beabsichtigt, eine Entscheidung 
oder sonstige wirtschaftliche Dispositionen auf Grundlage 
von Informationen und/oder Beratung zu treffen, welche 
die Gesellschaft dem Auftraggeber mündlich erteilt hat, 
so ist der Auftraggeber verpflichtet, entweder (a) die 
Gesellschaft rechtzeitig vor einer solchen Entscheidung 
zu informieren und sie zu bitten, das Verständnis des 
Auftraggebers über solche Informationen und/oder Bera-
tung schriftlich zu bestätigen oder 

 



 

 

(b) in Kenntnis des oben genannten Risikos einer solchen 
mündlich erteilten Information und/oder Beratung jene 
Entscheidung in eigenem Ermessen und in alleiniger 
Verantwortung zu treffen.  

E. Freistellung 

Der Auftraggeber ist dazu verpflichtet, die Gesellschaft 
von allen Ansprüchen Dritter (einschließlich verbundener 
Unternehmen) sowie daraus folgenden Verpflichtungen, 
Schäden, Kosten und Aufwendungen (insbesondere 
angemessene externe Anwaltskosten) freizustellen, die 
aus der Verwendung des Arbeitsergebnisses durch Dritte 
resultieren und die Weitergabe direkt oder indirekt durch 
den Auftraggeber oder auf seine Veranlassung hin erfolgt 
sind. Diese Verpflichtung besteht nicht in dem Umfang, 
wie die Gesellschaft sich ausdrücklich schriftlich damit 
einverstanden erklärt hat, dass der Dritte auf das Arbeits-
ergebnis vertrauen darf. 

F. Elektronische Datenversendung (E-Mail) 

Den Parteien ist die Verwendung elektronischer Medien 
zum Austausch und zur Übermittlung von Informationen 
gestattet und diese Form der Kommunikation stellt als 
solche keinen Bruch von etwaigen Verschwiegen-
heitspflichten dar. Den Parteien ist bewusst, dass die 
elektronische Übermittlung von Informationen (insbeson-
dere per E-Mail) Risiken (z.B. unberechtigter Zugriff Drit-
ter) birgt.  

Jegliche Änderung der von der Gesellschaft auf elektro-
nischem Wege übersandten Dokumente, ebenso wie 
jede Weitergabe von solchen Dokumenten auf elektroni-
schem Wege an Dritte, darf nur nach schriftlicher Zu-
stimmung der Gesellschaft erfolgen.  

G. Datenschutz 

Für die genannten Verarbeitungszwecke ist die Gesell-
schaft berechtigt, Auftraggeberinformationen, die be-
stimmten Personen zugeordnet werden können („perso-
nenbezogene Daten“), in den verschiedenen Jurisdiktio-
nen, in denen diese tätig sind, zu verarbeiten.  

Die Gesellschaft verarbeitet personenbezogene Daten im 
Einklang mit geltendem Recht und berufsrechtlichen 
Vorschriften, insbesondere unter Beachtung der nationa-
len (BDSG) und europarechtlichen Regelungen zum 
Datenschutz. Die Gesellschaft verpflichtet Dienstleister, 
die im Auftrag der Gesellschaft personenbezogene Daten 
verarbeiten, sich ebenfalls an diese Bestimmungen zu 
halten. 

H. Vollständigkeitserklärung 

Die seitens der Gesellschaft von den gesetzlichen Vertre-
tern erbetene Vollständigkeitserklärung umfasst gegebe-
nenfalls auch die Bestätigung, dass die in einer Anlage 
zur Vollständigkeitserklärung zusammengefassten Aus-
wirkungen von nicht korrigierten falschen Angaben im 
Prüfungsgegenstand sowohl einzeln als auch insgesamt 
unwesentlich sind. 

I. Geltungsbereich  

Die in den Sämtlichen Auftragsbedingungen enthaltenen 
Regelungen – einschließlich der Regelung zur Haftung – 
finden auch auf alle künftigen, vom Auftraggeber erteilten 
sonstigen Aufträge entsprechend Anwendung, soweit 
nicht jeweils gesonderte Vereinbarungen getroffen wer-
den bzw. über einen Rahmenvertrag erfasst werden oder 
soweit für die Gesellschaft verbindliche in- oder ausländi-
sche gesetzliche oder behördliche Erfordernisse einzel-
nen Regelungen zu Gunsten des Auftraggebers entge-
genstehen. 

Für Leistungen der Gesellschaft gelten ausschließlich die 
Bedingungen der Sämtlichen Auftragsbedingungen; an-
dere Bedingungen werden nicht Vertragsinhalt, wenn der 
Auftraggeber diese mit der Gesellschaft im Einzelnen 
nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart hat. Allgemeine 
Einkaufsbedingungen, auf die im Rahmen automatisierter 
Bestellungen Bezug genommen wird, gelten auch dann 
nicht als einbezogen, wenn die Gesellschaft diesen nicht 
ausdrücklich widerspricht oder die Gesellschaft mit der 
Erbringung der Leistungen vorbehaltlos beginnt. 

J. Anwendbares Recht/Gerichtsstand 

Für die Auftragsdurchführung sind die von den maßgebli-
chen deutschen berufsständischen Organisationen 
(WPK, IDW, StBK) entwickelten und verabschiedeten 
Berufsgrundsätze, soweit sie für den Auftrag im Einzelfall 
anwendbar sind, bestimmend.  

Auf das Auftragsverhältnis und auf sämtliche hieraus 
oder aufgrund der Erbringung der darin vereinbarten 
Leistungen resultierenden außervertraglichen Angelegen-
heiten oder Verpflichtungen findet deutsches Recht An-
wendung.



Allgemeine Auftragsbedingungen 
für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 

vom 1. Januar 2017 

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern 
oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfas-
send �Wirtschaftsprüfer� genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, 
Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonsti-
ge Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart 
oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist. 

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart 
ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. 

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimm-
ter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungs-
mäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im 
Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsfüh-
rung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnis-
se seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, 
sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen. 

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei betriebs-
wirtschaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung. 

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden 
beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den 
Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen 
hinzuweisen. 

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für 
die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informa-
tionen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und 
Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von 
Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren 
Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des 
Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschafts-
prüfer geeignete Auskunftspersonen benennen. 

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollstän-
digkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der 
gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formu-
lierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen. 

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der 
Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des 
Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Über-
nahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rech-
nung zu übernehmen. 

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschafts-
prüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunter-
nehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unab-
hängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den 
Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der 
Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt. 

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung 
maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern 
nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des 
Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. 
Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich. 

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeits-
ergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen � sei es im Entwurf oder in 
der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschafts-
prüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustim-
mung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weiter-
gabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen 
Anordnung verpflichtet. 

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die 
Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftragge-
ber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig. 

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung 
durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unbe-
rechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfül-
lung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der 
Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber 
wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrach-
te Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder 
Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber 
hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9. 

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber 
unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, 
die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf 
eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. 

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und 
formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und 
dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirt-
schaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die 
geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene 
Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten 
gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftragge-
ber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören. 

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, 
§ 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm
bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu 
bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht 
entbindet. 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz 
beachten. 

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbe-
sondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haf-
tungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 
Abs. 2 HGB. 

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet 
noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung 
des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnah-
me von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, 
sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 
ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Scha-
densfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. � beschränkt. 

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auf-
traggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu. 

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer 
bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtver-
letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 
für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt. 
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(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines 
aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens 
gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflicht-
verletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren 
aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als 
einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten mitei-
nander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In 
diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. � in 
Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Min-
destversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflicht-
prüfungen. 

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben 
wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht 
für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzufüh-
ren sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 
1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu 
machen, bleibt unberührt. 

 

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge 

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden. 

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein 
Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lage-
bericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schrift-
licher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten 
Wortlaut zulässig. 

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben. 

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere 
Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt. 

 

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen 

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerli-
chen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber 
genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollstän-
dig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch 
den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen. 

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftragge-
ber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht. 

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die 
laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkei-
ten: 

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklä-
rungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahres-
abschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen 
und Nachweise 

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern 

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden 

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern 

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern. 

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die 
wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung. 

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pau-
schalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die 
unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorie-
ren. 

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerbera-
tervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, 
kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform 
vereinbart werden. 

 

 

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körper-
schaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie 
aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben 
erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für 

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer, 

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Fi-
nanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen, 

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Um-
wandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und 
Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und 
dergleichen und 

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-
pflichten. 

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle 
in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrge-
nommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unter-
lagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.  

 

12. Elektronische Kommunikation 

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation 
per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie 
etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirt-
schaftsprüfer entsprechend in Textform informieren. 

 

13. Vergütung 

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung 
Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich 
berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagen-
ersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befrie-
digung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als 
Gesamtschuldner. 

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig. 

 

14. Streitschlichtungen  

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetzes teilzunehmen. 

 

15. Anzuwendendes Recht 

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden An-
sprüche gilt nur deutsches Recht. 
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